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Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Aufgabe und Ziel

(1) Ziel des Gesetzes ist es, ältere be-
treuungsbedürftige Menschen, pflegebe-
dürftige volljährige Menschen und voll-
jährige Menschen mit Behinderung (Be-
treuungs- und Pflegebedürftige)

1. in ihrer Würde zu schützen und zu
achten,

2. vor Beeinträchtigungen ihrer körperli-
chen und seeli schen Gesundheit zu
bewahren,

3. in ihrer Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung, auch hinsichtlich Religi-
on, Kultur und Weltanschauung sowie
ihrer geschlechtsspezifischen Erforder-
nisse, zu achten und zu fördern,

4. bei ihrer Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft sowie bei der Mitwirkung in
den Einrichtungen zu unterstüt zen und

5. ihr Recht auf gewaltfreie Pflege und
Intimsphäre zu schützen.

(2) Dieses Gesetz soll darüber hinaus
ermöglichen, dass

1. die Angebote des Wohnens und der
Betreuung für Betreuungs- und Pflege-
bedürftige an den Bedürfnissen des
Einzelnen ausgerichtet werden,

2. die Einrichtungen ihre Angebote für
das Lebens- und Wohnumfeld der
Menschen mit Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf öffnen und transparent
gestalten und

3. bürgerschaftliches Engagement geför-
dert werden kann.
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(3) Die Selbstständigkeit der Betreibe-
rin oder des Betreibers bei der Zielset-
zung und Durchführung ihrer oder seiner
Aufgaben bleibt unberührt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die entgeltli-
che

1. Überlassung von Wohnraum und Zur-
verfügungstellung oder Vorhaltung
von Betreuungs- und Pflegeleistungen
in Einrichtungen, die in ihrem Bestand
von dem Wechsel und der Zahl der Be-
wohnerinnen und Bewohner unabhän-
gig sind,

a) am Tag (Tagespflegeeinrichtungen
und stationäre Tagesbetreuung für
volljährige Menschen mit Behinde-
rung),

b) zur Nacht (Nachtpflegeeinrichtun-
gen),

c) für kürzere Zeit (Kurzzeitpflegeein-
richtungen) oder

d) auf Dauer (vollstationäre Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen),

2. Betreuung oder Pflege von Betreu-
ungs- und Pflegebedürftigen in ambu-
lanter Form (ambulante Betreuungs-
und Pflegeeinrichtungen), 

3. Betreuung und Pflege durch entgelt-
lich vermittelte Pflegekräfte.

(2) Betreuung im Sinne dieses Geset-
zes umfasst nur die tatsächliche Unter-
stützungsleistung und die Gewährung
von sozialen oder psychosozialen Hilfen.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. betreute Wohnformen, wenn die Ver-
mieterin oder der Vermieter vertrag-
lich nur dazu verpflichtet ist, allgemei-
ne Betreuungsleistungen wie Notruf-
dienste, die Vermittlung von Dienst-
und Pflegeleistungen oder Informatio-
nen und Beratungsleistungen von be-
stimmten Anbietern vorzuhalten und
darüber hinausgehende Betreuungs-
oder Pflegeleistungen von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern frei gewählt
werden können,

2. Krankenhäuser im Sinne des §  2 Nr. 1
des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes in der Fassung vom 10. April 1991
(BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2983).

§ 3

Informationspflichten

(1) Die Behörde informiert und berät

1. a) Betreuungs- und Pflegebedürftige, 

b) Einrichtungsbeiräte und Einrich-
tungsfürsprecher,

c) Angehörige, Betreuerinnen und Be-
treuer sowie 

d) Betreiberinnen und Betreiber von
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
und 2 (Betreiberinnen und Betrei-
ber)

über ihre Rechte und Pflichten nach
diesem Gesetz und den danach erlas-
senen Rechtsverordnungen,

2. Personen, die ein berechtigtes Interes-
se haben, über Einrichtungen nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 und 2,

3. Betreiberinnen und Betreiber über den
Betrieb einer Einrichtung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 sowie

4. Personen, die den Betrieb einer Ein-
richtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2
anstreben, über deren Planung.

Hinsichtlich der Pflegekräfte nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 erfolgt eine Information und
Beratung in dem in § 9 Abs. 3 Satz 2 be-
nannten Umfang.

(2) Die Betreiberin oder der Betreiber
ist verpflichtet, die Vertragspartnerin oder
den Vertragspartner bei Abschluss eines
Vertrages schriftlich hinzuweisen auf

1. lokale und regionale Beratungsstellen
für Betreuungs- und Pflegebedürftige,

2. die zuständige Behörde,

3. Beschwerdestellen sowie

4. ihre interne Beschwerdestelle.

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber
einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 hat den Qualitätsbericht nach
§ 115 Abs. 1a des Elften Buches Sozialge-
setzbuch vom 26. Mai 1994 (BGBl. I
S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2983), bei Abschluss des Vertrages un-
aufgefordert vorzulegen und zu erläutern,
in einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
auch den aktuellen veröffentlichten Prüf-
bericht nach § 20.

§ 4

Anregungen, Hinweise
und Beschwerden

Anregungen, Hinweise und Beschwer-
den hinsichtlich der Pflege und Betreu-
ung in Einrichtungen oder bezüglich ver-
mittelter Pflegekräfte nach § 2 Abs. 1
können schriftlich bei der Behörde oder
über das einzurich tende Beschwerdetele-
fon mit landeseinheitlicher Rufnummer
abgegeben werden. Die zuständige Be-
hörde ist verpflichtet, den Beschwerden
unverzüglich nachzugehen. 

§ 5

Freiheitsentziehende Maßnahmen

Gerichtlich genehmigte freiheitsent-
ziehende Maßnahmen sind auf das not-
wendige Maß zu beschränken und unter
Angabe der Genehmigung und der oder
des für die Anordnung der Maßnahme
Verantwortlichen zu dokumentieren.
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§ 6

Mitwirkungsrecht von Bewohnerinnen
und Bewohnern

(1) Die Betreuungs- und Pflegebedürf-
tigen in vollstationären Betreuungs- und
Pflegeeinrichtungen haben das Recht,
durch einen zu wählenden Einrichtungs-
beirat oder in anderer Form in Angele-
genheiten des Einrichtungsbetriebs, wie
Qualitätssicherung, Unterkunft, Betreu-
ung, Aufenthaltsbedingungen, Einrich-
tungsordnung, Verpflegung und Freizeit-
gestaltung, mitzuwirken. Gewählt wer-
den können auch ehrenamtliche externe
Personen, insbesondere Mitglieder des
Seniorenbeirats. Ein Einrichtungsbeirat
kann bei der Wahrnehmung seiner Auf-
gaben und Rechte fach- und sachkundige
Personen seines Vertrauens, insbesondere
Mitglieder des örtlichen Seniorenbeirats
oder ehrenamtlich tätige Personen, hinzu-
ziehen. Diese sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

(2) Die Betreiberin oder der Betreiber
einer vollständigen Betreuungs- und Pfle-
geeinrichtung hat durch geeignete Maß-
nahmen darauf hinzuwirken, dass ein
Einrichtungsbeirat gewählt werden kann.
Sie oder er hat den für die Durchführung
dieses Gesetzes zuständigen Behörden
auf Ersuchen Auskünfte über die getrof-
fenen Maßnahmen zur Wahl eines Ein-
richtungsbeirates zu erteilen.

(3) Es soll ein Angehörigen-, Betreue-
rinnen- und Betreuerbei rat gebildet wer-
den, der die Leitung der vollstationären
Ein richtung und den Einrichtungsbeirat
bei ihrer Arbeit berät und durch Vorschlä-
ge und Stellungnahmen unterstützt.

(4) Das Nähere hinsichtlich des Mit-
wirkungsrechts der Betreuungs- und Pfle-
gebedürftigen sowie der Wahl und der
Aufgaben des Einrichtungsbeirats und
der Bildung des Angehörigen-, Betreue-
rinnen- und Betreuerbeirats wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

§ 7

Leistungen an die Betreiberin 
oder den Betreiber und Beschäftigte

(1) Der Betreiberin oder dem Betreiber
und den Beschäftigten einer Einrichtung
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ist es untersagt, sich
von oder zugunsten von Bewerberinnen
und Bewerbern um einen Betreuungs-
oder Pflegeplatz oder für die Erbringung
von Betreuungs- und Pflegeleistungen
Geld- oder geldwerte Leistungen über
das in dem Mustervertrag nach § 10
Abs. 3 vorgesehene Entgelt hinaus ver-
sprechen oder gewähren zu lassen. Satz 1
gilt entsprechend für bestehende Ver-
tragsverhältnisse mit der Maßgabe, dass
das Verbot auch für ambulante Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen und für
die Betreuung und Pflege durch vermit-
telte Pflegekräfte gilt.

(2) Der Leitung und den Beschäftigten
oder sonstigen Mitar beiterinnen oder Mit-

arbeitern einer Einrichtung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ist es untersagt, sich
von oder zugunsten von Betreuungs- und
Pflegebedürftigen neben der von der Be-
trei berin oder von dem Betreiber erbrach-
ten Vergütung Geld- oder geldwerte Leis-
tungen für die Erfüllung der Pflichten aus
dem Vertrag mit der Betreiberin oder dem
Betreiber verspre chen oder gewähren zu
lassen. 

(3) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gel-
ten nicht, wenn 

1. geringwertige Aufmerksamkeiten ver-
sprochen oder ge währt werden,

2. Leistungen im Hinblick auf die Über-
lassung eines Ein richtungsplatzes zum
Bau, zum Erwerb, zur Instandset zung,
zur Ausstattung oder zum Betrieb der
Einrichtung als Darlehen versprochen
oder gewährt werden oder

3. eine Spende an ein Hospiz verspro-
chen oder gewährt wird.

(4) Die Behörde kann in Einzelfällen
Ausnahmen von den Verboten der Abs. 1
und 2 zulassen, soweit der Schutz der Be-
wohnerinnen und Bewohner die Auf-
rechterhaltung der Verbote nicht erfordert
und die Leistungen noch nicht ver -
sprochen oder gewährt worden sind.

(5) Durch Rechtsverordnung können
für die Fälle des Abs. 3 Nr. 2

1. nähere Bestimmungen über die Pflich-
ten der Betreibe rin oder des Betreibers
getroffen werden, insbesondere darü-
ber

a) ausreichende Sicherheiten für die
Erfüllung der Rückzahlungsansprü-
che zu erbringen,

b) die erhaltenen Vermögenswerte ge-
trennt zu verwal ten und

c) dem Leistenden vor Abschluss des
Vertrages die für die Beurteilung
des Vertrages erforderlichen Anga-
ben, insbesondere über die Siche-
rung der Rückzahlungsansprüche,
in schriftlicher Form aus zuhändigen
sowie

2. die Befugnis der Betreiberinnen und
Betreiber zur Ent gegennahme und
Verwendung der Leistungen be -
schränkt sowie Art, Umfang und Zeit-
punkt der Rück zahlungspflicht näher
geregelt werden,

3. die Betreiberinnen und Betreiber ver-
pflichtet werden, die Einhaltung ihrer
Pflichten nach Nr. 1 und 2 und der
nach Abs. 5 Satz 1 erlassenen Vor-
schriften auf ihre Kosten regelmäßig
sowie aus besonderem Anlass prüfen
zu lassen und den Prüfbericht der Be-
hörde vorzulegen, soweit es zu einer
wirksamen Überwachung erforderlich
ist; hierbei können die Einzelheiten
der Prüfung geregelt werden, insbe-
sondere

a) deren Anlass, Zeitpunkt und Häu-
figkeit,

b) die Auswahl, Bestellung und Abbe-
rufung der Prüferinnen und Prüfer,
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deren Rechte, Pflichten und Verant-
wortlichkeit,

c) der Inhalt des Prüfberichts,

d) die Pflichten der Betreiberin oder
des Betreibers gegenüber den Prü-
ferinnen und Prüfern sowie

e) das Verfahren bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen der Prüfe-
rin oder dem Prüfer und der Betrei-
berin oder dem Betreiber.

ZWEITER TEIL

Anforderungen an den Betrieb

§ 8

Recht auf besonderen Schutz

Die Betreiberinnen und Betreiber von
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2
sind verpflichtet, auch gegenüber ihren
Beschäftigten, Maßnahmen zu treffen, um
für eine gewaltfreie und menschenwürdi-
ge Pflege der Betreuungs- und Pflegebe-
dürfti gen Sorge zu tragen. Insbesondere
sind Vorkehrungen zum Schutz vor kör-
perlichen oder seelischen Verletzungen
und Bestrafungen sowie anderen entwür-
digenden Maßnahmen zu treffen. 

§ 9

Anforderungen

(1) Eine Einrichtung nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 darf nur betrieben werden,
wenn die Betreiberin oder der Betreiber

1. die notwendige Zuverlässigkeit, insbe-
sondere die wirt schaftliche Leistungs-
fähigkeit zum Betrieb einer Ein -
richtung, besitzt,

2. sicherstellt, dass die Zahl der Beschäf-
tigten und ihre persönliche und fachli-
che Eignung für die von ihnen zu leis-
tende Tätigkeit ausreicht,

3. angemessene Entgelte verlangt,

4. ein Qualitätsmanagementsystem be-
treibt,

5. die Würde, die Interessen sowie die
Bedürfnisse von Betreuungs- und Pfle-
gebedürftigen vor Beeinträchtigungen
schützt,

6. die Intimsphäre, Selbstständigkeit so-
wie die Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung der Betreuungs- und
Pflegebedürftigen wahrt und fördert,
insbesondere bei Menschen mit Behin-
derung die individuelle Betreuung und
Förderung auf der Grundlage von För-
der- und Hilfeplänen oder gleich ge-
eigneten Maßnahmen sowie bei pfle-
gebedürftigen Menschen eine qualifi-
zierte Pflege unter Achtung der Men-
schenwürde gewährleistet,

7. anerkannte Methoden zur Vermeidung
freiheitsentziehender Maßnahmen an-
wendet und die Betreuungs- und Pfle-

gekräfte dahin gehend regelmäßig
schult oder schulen lässt,

8. eine angemessene Qualität der Betreu-
ung einschließlich der Pflege nach
dem allgemein anerkannten Stand
pflegerisch-medizinischer Erkenntnis-
se erbringt sowie

9. gewährleistet, dass für Betreuungs-
und Pflegebedürftige der individuelle
Betreuungs- und Pflegeprozess qualifi-
ziert umgesetzt und schriftlich doku-
mentiert wird.

Durch Rechtsverordnung können Rege-
lungen über die erforderliche Qualifikati-
on und Zuverlässigkeit der Leiterin oder
des Leiters und der Beschäftigten getrof-
fen sowie der für die notwendige Qualität
erforderliche Anteil an Fachkräften be-
stimmt werden.

(2) Über Abs. 1 hinaus darf eine Ein-
richtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 nur betrie-
ben werden, wenn die Betreiberin oder
der Betreiber

1. eine aussagekräftige, den fachlichen
Anforderungen ent sprechende Kon-
zeption erstellt und angemessen fort-
schreibt,

2. die Eingliederung und Teilhabe von
Menschen mit Be hinderung fördert,

3. den Betreuungs- und Pflegebedürfti-
gen eine nach Art und Umfang ihrer
Betreuungsbedürftigkeit angemes sene
Lebensgestaltung und eine persönli-
che Lebens führung im Rahmen der so-
zialen Betreuung ermöglicht, die erfor-
derlichen Hilfen gewährt sowie die
ärztliche und gesundheitliche Betreu-
ung gewährleistet,

4. einen ausreichenden Schutz vor Infek-
tionen gewährleis tet und sicherstellt,
dass die Beschäftigten mindestens ein-
mal jährlich geschult und die für ihren
Aufgabenbereich einschlägigen Anfor-
derungen der Hygiene eingehalten
werden,

5. sicherstellt, dass Arzneimittel bewoh-
nerbezogen und ordnungsgemäß auf-
bewahrt und alle mit der Arznei -
mittelversorgung betrauten Mitarbei-
terinnen und Mit arbeiter über den
sachgerechten Umgang mit Arznei -
mitteln mindestens einmal jährlich ge-
schult werden,

6. eine angemessene Qualität des Woh-
nens sicherstellt und

7. die Verwaltung von Geldern und Wert-
sachen für die Betreuungs- und Pflege-
bedürftigkeit schriftlich dokumentiert.

(3) Über Abs. 1 hinaus darf eine Ein-
richtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 nur betrie-
ben werden, wenn die Betreiberin oder
der Betreiber die Leistungen unter ständi-
ger Verantwortung einer ausgebildeten
Pflegefachkraft erbringt, die pflegebe-
dürftige Menschen sowie deren Angehö-
rige in pflegerischen Fragen berät und
unterstützt. Die Pflegefachkraft nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 ist auf Grundlage des § 9
Abs. 1 Nr. 5 und 6 verpflichtet, die mit
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dem betreuungs- und pflegebedürftigen
Menschen vereinbarten Leistungen in an-
gemessener Qualität zu erbringen.

(4) Durch Rechtsverordnung sind für
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 nähe-
re Regelungen zu treffen über die 

1. Ausstattung, Größe, Belegung und Zu-
gänglichkeit der Räume, insbesondere
der Wohn-, Aufenthalts-, Thera pie-
und Wirtschaftsräume, sowie der Ver-
kehrsflächen und sanitären Anlagen,

2. Maßnahmen der Infektionsverhütung
und 

3. technischen Einrichtungen.

§ 10

Betriebsaufnahme, Anzeige

(1) Wer den Betrieb einer Einrichtung
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 aufnehmen
will, hat dies spätestens drei Monate vor
der vorgesehenen Betriebsaufnahme der
Behörde anzuzeigen. Die Anzeige muss
enthalten:

1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Be-
triebsaufnahme,

2. die Namen und die Anschriften der
Betreiberin oder des Betreibers und
deren oder dessen vertretungsberech-
tigte Personen und

3. die vorgesehene Zahl der Mitarbeiter-
stellen und den zeitlichen Umfang der
Beschäftigung.

Die Behörde kann weitere Angaben ver-
langen, soweit sie zur Aufgabenerfüllung
erforderlich sind.

(2) Über Abs. 1 Satz 2 hinaus muss die
Anzeige einer Ein richtung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 enthalten:

1. Namen, berufliche Ausbildung und
Werdegang der Leitung und der Be-
treuungs- und Pflegefachkräfte sowie
die Konzeption und die allgemeine
Leistungsbeschreibung,

2. die Unterlagen zur Finanzierung der
Investitionskos ten,

3. das Muster eines nach dem Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319) abzu-
schließenden Vertrages (Musterver-
trag) über die Betreuung und Pflege in
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1,

4. mit Beginn der Betriebsaufnahme ei-
nen Versorgungsvertrag nach § 72 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch und
die Vereinbarungen nach den §§ 75
und 77 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3022, 3023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. Dezember
2011 (BGBl. I S. 3057), und

5. die Satzung oder einen Gesellschafts-
vertrag der Betrei berin oder des Be-
treibers.

Stehen die Leitung, die verantwortliche
Pflegefachkraft, die Fachbereichsleitung

sowie die Betreuungs- und Pflegekräfte
zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht
fest, ist die Mitteilung zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt, spätestens vier Wochen
vor Aufnahme des Betriebs, nachzuholen.

(3) In dem Mustervertrag nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 ist die Pflegevergütung trans-
parent darzustellen. Jede Änderung des
Mustervertrags ist der Behörde anzuzei-
gen.

(4) Die ambulanten Betreuungs- und
Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, der
zuständigen Behörde anlassbezogen auf
Verlangen den jeweiligen Vertrag über
die ambulanten Betreuungs- und Pflege-
leistungen vorzulegen.

(5) Ambulante Betreuungs- und Pfle-
geeinrichtungen sind verpflichtet, gegen-
über der zuständigen Behörde unverzüg-
lich anzuzeigen, wenn sie in einer Woh-
nung mehr als zwei betreuungs- und pfle-
gebedürftige Menschen versorgen. Die
Anzeige muss die Örtlichkeit und eine
Ansprechpartnerin oder einen Ansprech-
partner enthalten.

(6) Über Abs. 2 und 3 hinaus muss die
Anzeige einer Ein richtung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 enthalten:

1. die Nutzungsart der voll- oder teilsta-
tionären Einrich tung und Nutzungsart,
Lage, Zahl und Größe der Räume und
die vorgesehene Zahl an Bewohnerin-
nen und Bewohnern und

2. die Einzelvereinbarungen aufgrund
des § 39a des Fünf ten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 20. Dezember 1988
(BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. Dezember
2011 (BGBl. I S. 3057).

(7) Die Betreiberin oder der Betreiber
hat der zuständigen Behörde unverzüg-
lich

1. Änderungen zu den Angaben nach
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 und
Abs. 5 anzuzeigen; in den Fällen des
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 kann die Ände-
rungsanzeige vierteljährlich erfolgen,
soweit die Änderungen nicht Leitungs-
kräfte betreffen, 

2. Tatsachen mitzuteilen, die bereits zu
einer erheblichen Beeinträchtigung
der Lebensqualität der Betreuungs-
und Pflegebedürftigen geführt haben
oder bei ungehin dertem Geschehens-
ablauf mit hinreichender Wahr -
scheinlichkeit führen werden.

§ 11

Betriebspflichten

Die Betreiberinnen und Betreiber von
Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2
sind verpflichtet,

1. zusammenzuarbeiten mit

a) der zuständigen Behörde, 

b) den Pflegestützpunkten nach § 92c
des Elften Bu ches Sozialgesetzbuch
in Verbindung mit der Allgemein-

38 Nr. 4 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 20. März 2012



verfügung des Hessischen Sozial-
ministeri ums zur Einrichtung von
Pflegestützpunkten in Hessen vom
3. Dezember 2008 (StAnz. S. 3488)
und 

c) den Gesundheitsämtern, 

2. anlassbezogen auf Verlangen der Be-
hörde von den Beschäftigten ein er-
weitertes Führungszeugnis nach § 30a
Abs. 1 Nr. 1 Bundeszentralregisterge-
setz in der Fassung vom 21. September
1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2714),
vorzulegen und

3. nachträglich eingetretene Tatsachen,
die für das Vorlie gen der Anforderun-
gen nach § 9 von Bedeutung sind, mit-
zuteilen.

§ 12

Befreiungen

(1) Die zuständige Behörde kann auf
Antrag die Betreiberin oder den Betreiber
von Anforderungen nach den §§ 9 bis 11
sowie nach den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen befreien,
insbesondere wenn

1. dies im Sinne der Erprobung neuer Be-
treuungs- oder Wohnformen geboten
erscheint,

2. die Erfüllung der Anforderungen und
Betriebspflichten in anderer Weise ge-
sichert ist oder die Konzeption sie
nicht erforderlich macht und

3. hierdurch der Zweck des Gesetzes
nicht gefährdet wird.

Die Betreiberin oder der Betreiber ist auf
Verlangen der zuständigen Behörde ver-
pflichtet, die Erprobung neuer Betreu-
ungs- oder Wohnformen auf ihre oder sei-
ne Kosten wissenschaftlich begleiten und
auswerten zu lassen.

(2) Die Entscheidung der Behörde er-
geht durch schriftlichen Verwaltungsakt
und ist auf höchstens fünf Jahre zu befris-
ten. Die Befugnis zur Überwachung bleibt
durch die Befreiung unberührt. Wird im
Rahmen der Überwachung ein ordnungs -
gemäßer Betrieb festgestellt, kann die Be-
freiung im Falle der Wiedererteilung un-
befristet erfolgen.

§ 13

Dokumentation

Die Betreiberin oder der Betreiber soll
nach den Grundsätzen einer ordnungsge-
mäßen Buch- und Aktenführung Auf-
zeichnungen über den Betrieb  fertigen
und die Qualitätssiche rungsmaßnahmen
und deren Ergebnisse dokumentieren, so -
dass Feststellungen zum ordnungsgemä-
ßen Betrieb getroffen werden können.

DRITTER TEIL

Besondere Qualitätsanforderung für
betreutes Wohnen von Menschen

mit Behinderung

§ 14

Qualitätsanforderungen für ambulant
betreute Wohnge meinschaften

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber
hat für den Betrieb ei ner ambulant be-
treuten Wohngemeinschaft für volljährige
Menschen mit Behinderungen sicherzu-
stellen, dass

1. die erbrachten Betreuungsleistungen
dem allgemein an erkannten Stand der
fachlichen Erkenntnisse entspre chen,

2. individuelle Förder- und Hilfepläne
aufgestellt oder gleich geeignete Maß-
nahmen ergriffen sowie deren Umset-
zung dokumentiert werden und

3. die Teilhabe der Bewohnerinnen und
Bewohner am Le ben in der Gesell-
schaft und ihre möglichst selbst -
ständige Lebensführung unterstützt
werden.

(2) Eine Einrichtung im Sinne des
Abs. 1 liegt vor, wenn die Bewohnerinnen
und Bewohner in der Lage sind, ihre Le-
bens- und Haushaltsführung weitgehend
selbstbestimmt zu gestal ten, und die er-
brachten Betreuungsleistungen nicht auf
die ständige Anwesenheit des Betreu-
ungspersonals ausgerichtet sind.

§ 15

Qualitätsanforderungen für betreute
Wohngruppen

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber
hat für den Betrieb ei ner betreuten Wohn-
gruppe für volljährige Menschen mit Be -
hinderung die Anforderungen nach § 14
Abs. 1 zu erfüllen und sicherzustellen,
dass

1. Art und Umfang der Betreuung dem
individuellen und sich verändernden
Betreuungsbedarf der Bewohnerin nen
und Bewohner angepasst werden und

2. außerhalb der Betreuungszeiten eine
Rufbereitschaft vorhanden ist.

(2) Eine Einrichtung im Sinne des
Abs. 1 liegt vor, wenn die Bewohnerinnen
und Bewohner kontinuierliche Unterstüt-
zung und Hilfe bei der Lebens- und
Haushaltsgestaltung benötigen. Bei Au-
ßenwohngruppen, stationär begleitetem
Wohnen und Trainingswohnen handelt es
sich um betreutes Wohnen im Sinne die-
ses Gesetzes. 

(3) Auf betreutes Einzelwohnen und
Zusammenwohnen von Personen, die be-
sondere persönliche oder verwandtschaft-
liche Beziehungen zueinander pflegen
und in einem gemeinsamen Haushalt le-
ben (Wohnen in Partnerschaft), findet die-
ses Ge setz keine Anwendung. 
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VIERTER TEIL

Prüfung, Mängel

§ 16

Prüfung

(1) Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
sind in regelmäßigen Abständen durch
die Behörde zu prüfen; anlassbezogene
Prüfungen bleiben unberührt.

(2) Die Einrichtungen sind daraufhin
zu überprüfen, ob sie die Anforderungen
an den Betrieb der Einrichtung nach die -
sem Gesetz und den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen er-
füllen. 

(3) Die Behörde hat den Umfang der in
regelmäßigen Abständen wiederkehren-
den Prüfung in angemessener Weise zu
verringern, soweit ihr aufgrund von Qua-
litätsprüfungen durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung, den
Prüfdienst des Verbandes der privaten
Krankenversicherung e.V. oder von den
Pflegekassen oder dem Verband der pri-
vaten Krankenversicherung e.V. bestell-
ten Sachverständigen Zertifizierungen
vorliegen, die nach § 114 Abs. 4 Satz 2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch als
Qualitätsnachweis anerkannt sind.

(4) Vereinbarungen zur arbeitsteiligen
Überprüfung zwischen dem Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung,
dem Prüfdienst des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung e. V. und der
nach diesem Gesetz zuständigen Behörde
sollen einvernehmlich getroffen werden.

(5) Die Prüfung soll in der Regel unan-
gemeldet erfolgen. Prüfungen in der
Nachtzeit sind nur zulässig, wenn und so -
weit das Überwachungsziel zu anderen
Zeiten nicht erreicht wird. 

(6) Die Betreiberinnen und Betreiber,
die Leitung und die Pflegedienstleitung
haben der Behörde die für die Durchfüh -
rung dieses Gesetzes und den danach er-
lassenen Rechtsver ordnungen erforderli-
chen mündlichen und schriftlichen Aus -
künfte unentgeltlich auf Verlangen zu er-
teilen. Sie oder er kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung sie oder ihn selbst oder einen ih-
rer oder seiner in § 52 Abs. 1 der Strafpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde. Die Aufzeichnungen nach diesem
Gesetz und den danach erlassenen
Rechtsverordnun gen haben die Betreibe-
rinnen und Betreiber am Ort der Ein -
richtung zur Prüfung vorzuhalten.

(7) Die von der Behörde mit der Prü-
fung beauftragten Perso nen sind befugt,

1. die für die Einrichtung genutzten
Grundstücke und Räume zu betreten;
unterliegen die Räume der Betreu-
ungs- und Pflegebedürftigen deren
Hausrecht, ist dies nur mit deren Zu-
stimmung möglich,

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzu-
nehmen,

3. Einsicht in die Aufzeichnungen des
oder der Auskunfts pflichtigen in der
jeweiligen Einrichtung zu nehmen,

4. sich mit den Betreuungs- und Pflege-
bedürftigen, den Betreuerinnen und
Betreuern, dem Einrichtungsbeirat,
dem Angehörigen-, Betreuerinnen-
und Betreuerbeirat  sowie der Einrich-
tungsfürsprecherin oder dem Ein -
richtungsfürsprecher in Verbindung zu
setzen,

5. bei Pflegebedürftigen mit deren Zu-
stimmung den Pflege zustand in Au-
genschein zu nehmen,

6. die Beschäftigten zu befragen und

7. Gespräche vertraulich ohne Dritte
durchzuführen. 

(8) Maßnahmen nach Abs. 1, 2, 6 und 8
sind auch zur Feststellung zulässig, ob ei-
ne Einrichtung im Sinne von § 2 Abs. 1
Nr. 1 vorliegt.

(9) Der Behörde steht es frei, zu ihren
Prüfungen weitere fach- und sachkundige
Personen und Stellen hinzuzuziehen. Die-
se sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Sie dürfen keine personenbezogenen Da-
ten über Bewohnerinnen und Bewohner
speichern und an Dritte übermitteln. 

(10) Bedienstete der zuständigen Be-
hörde können Grund stücke und Räume,
die einem Hausrecht der Betreuungs- und
Pflegebedürftigen unterliegen oder
Wohnzwecken der oder des Auskunfts-
pflichtigen dienen, ohne deren Einwilli-
gung betreten, wenn dies zur Abwehr ei-
ner gegenwärtigen Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Person oder für
Sachen von bedeutendem Wert erforder-
lich ist.

§ 17

Feststellung von Mängeln

Sind bei einer Prüfung Mängel festge-
stellt worden, soll die zuständige Behörde
zunächst der Betreiberin oder dem Betrei-
ber unter Setzen einer angemessenen
Frist Gelegenheit zur Beseitigung der
Mängel geben und über die Möglichkei-
ten hierzu beraten. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn vor der Aufnahme des Be-
triebs Mängel festgestellt werden. 

§ 18

Anordnungen zur Mängelbeseitigung

(1) Werden die Mängel nicht innerhalb
der durch die Behörde festgesetzten Frist
abgestellt, ist dies durch schriftlichen Ver-
waltungsakt festzustellen. Die Beseiti-
gung der Mängel ist anzuordnen, soweit
dies zur Beseitigung einer eingetretenen
oder zur Abwendung einer drohenden
Beeinträchtigung oder Gefährdung des
Wohls der Betreuungs- und Pflegebedürf-
ti gen, zur Sicherung der Einhaltung der
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der Betreiberin oder dem Betreiber ge-
genüber den Betreuungs- und Pflegebe-
dürf tigen obliegenden Pflichten oder zur
Vermeidung einer Unan gemessenheit
zwischen dem Entgelt und der Leistung
erfor derlich ist. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn vor Aufnahme des Betriebs Mängel
festgestellt werden.

(2) Widerspruch und Anfechtungskla-
ge gegen Feststellungen und Anordnun-
gen nach Abs. 1 haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

§ 19

Folgen der Mängelfeststellung

Ist aufgrund der festgestellten Mängel
die Fortsetzung eines Vertragsverhältnis-
ses mit einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 oder einer Pflegekraft nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 nicht mehr zuzumuten,
soll die Behörde die Betreuungs- oder
Pfle gebedürftige oder den Betreuungs-
oder Pflegebedürftigen dabei unterstüt-
zen, eine angemessene anderweitige 
Betreuung oder Pflege zu zumutbaren Be-
dingungen zu finden.

§ 20

Prüfberichte

Über die nach § 16 durchgeführten
Prüfungen sind durch die zuständige Be-
hörde Prüfberichte zu erstellen und in ge-
eigne ter Weise zu veröffentlichen. Nähe-
res hinsichtlich des Um fangs, der Form
und des Inhalts wird durch eine
Rechtsver ordnung geregelt.

FÜNFTER TEIL

Untersagung, Ordnungswidrigkeiten

§ 21

Beschäftigungsverbot,
kommissarische Leitung

Der Betreiberin oder dem Betreiber ei-
ner Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder
2 kann die weitere Beschäftigung der Lei-
terin oder des Leiters, einer oder eines
Beschäftigten oder einer sonstigen Mitar-
beiterin oder eines sonstigen Mitarbeiters
ganz oder für bestimmte Funktionen oder
Tätigkeiten untersagt werden, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass
sie oder er die für ihre oder seine Tätig-
keit erforderliche Eignung nicht besitzt.
Wird im Falle eines Beschäftigungsver-
bots der Leitung durch die Einrichtung
keine neue geeignete Leitung eingesetzt,
benennt die zuständige Behörde eine
kommissarische Leitung.

§ 22

Untersagung des Betriebs

(1) Der Betrieb einer Einrichtung nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ist zu untersagen

und die Einrichtung zu schließen, wenn
die Anforderungen des § 9 nicht erfüllt
sind und Anordnungen zur Behebung der
Mängel nicht ausreichen.

(2) Der Betrieb kann untersagt und die
Einrichtung geschlos sen werden, wenn
die Betreiberin oder der Betreiber

1. die Anzeige nach § 10 unterlassen
oder unrichtige oder unvollständige
Angaben gemacht hat,

2. keine Konzeption und Schulungsmaß-
nahmen zur Verhin derung freiheitsent-
ziehender Maßnahmen nachweist,

3. Anordnungen nach § 18 Abs. 1 nicht
innerhalb der ge setzten Frist befolgt
oder

4. Personen entgegen einem nach § 21
ergangenen Ver bot beschäftigt.

(3) Die Untersagung kann auch gegen-
über einer vertretungs berechtigten Per-
son der Betreiberin oder des Betreibers,
ins besondere gegenüber der Geschäfts-
führerin oder dem Ge schäftsführer juristi-
scher Personen oder eingetragener Ver -
eine, ausgesprochen werden. Das Unter-
sagungsverfahren ge gen diese Personen
kann unabhängig von dem Verlauf des
Untersagungsverfahrens gegen den Be-
trieb fortgesetzt wer den.

(4) Widerspruch und Anfechtungskla-
ge gegen Anordnungen nach Abs. 1 bis 3
haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 23

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Abs. 1 sich Geld- oder
geldwerte Leistun gen versprechen
oder gewähren lässt,

2. den Vorschriften einer aufgrund des
§ 7 Abs. 5 erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit diese für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Buß geldvorschrift verweist,

3. seiner Verpflichtung nach § 8, für eine
gewaltfreie und menschenwürdige
Pflege zu sorgen, nicht nachkommt,

4. entgegen § 11 Nr. 2 auf Verlangen ein
erweitertes Füh rungszeugnis nicht
vorlegt,

5. entgegen § 10 eine Betriebsaufnahme
nicht, nicht voll ständig oder nicht
rechtzeitig anzeigt oder

6. einer vollziehbaren Anordnung nach
§ 22 zuwiderhan delt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
vorsätzlich oder fahr lässig 
1. den Vorschriften einer aufgrund des

§ 6 Abs. 4, § 9 Abs. 1 Satz 2 oder
Abs. 4 oder § 20 Satz 2 erlassenen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,
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2. entgegen § 7 Abs. 2 sich Geld- oder
geldwerte Leistun gen versprechen
oder gewähren lässt,

3. entgegen § 16 Abs. 7 eine Auskunft
nicht, unrichtig oder unvollständig er-
teilt,

4. die Maßnahmen nach § 16 Abs. 8 und
9 Satz 1 nicht duldet oder

5. einer vollziehbaren Anordnung nach
§ 18 Abs. 1 oder Untersagung nach
§ 21 zuwiderhandelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Abs. 1 mit einer Geldbuße
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in
den Fällen des Abs. 2 mit einer Geldbuße
bis zu zehntausend Euro geahndet wer-
den.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten ist das Regie-
rungspräsidium Gießen.

SECHSTER TEIL

Arbeitsgemeinschaften
und Zuständigkeit

§ 24

Arbeitsgemeinschaften

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zum Schutz der Interessen und Be-
dürfnisse der Vertragspartnerinnen und
Vertragspartner der Betreiberinnen und
Betreiber und zur Si cherung einer ange-
messenen Qualität des Wohnens und der
Betreuung durch ambulante Betreuungs-
und Pflegeeinrich tungen sowie zur Siche-
rung einer angemessenen Qualität der
Überwachung sind die zuständigen Be-
hörden, die Pflegekas sen und deren Lan-
desverbände, die Verbände der privaten
Krankenversicherung e. V., der Medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung, der
Prüfdienst des Verbandes der privaten
Krankenversicherung e. V. und die Trä-
ger der Sozialhilfe ver pflichtet, in einer 
Arbeitsgemeinschaft eng zusammenzu-
ar beiten. Im Rahmen dieser Zusammen-
arbeit sollen die in Satz 1 genannten Be-
teiligten sich gegenseitig informieren, ins-
besondere Daten hinsichtlich des Zeit-
punkts, der Häufigkeit und der Ergebnis-
se der jeweils vorgenommenen Überprü-
fungen auszutauschen, ihre Prüftätigkeit
koordinieren sowie Einvernehmen über
Maß nahmen zur Qualitätssicherung und
zur Abstellung von Män geln anstreben.
Dies beinhaltet insbesondere die Verstän-
di gung über die im Einzelfall erforderli-
chen Maßnahmen sowie Vereinbarungen
über eine gemeinsame oder arbeitstei-
lige Überprü fung zur Vermeidung von
Doppelprüfungen. Der Vorsitz in dieser
Arbeitsgemeinschaft obliegt ei ner oder ei-
nem Vertreter der zuständigen Behörde.
Die in Satz 1 genannten Beteiligten der
Arbeitsgemeinschaft tragen die ihnen
durch die Zusammenarbeit entstehenden
Kosten selbst. Die Verbraucherzentrale,

die freien Wohlfahrtsverbände und die
Verbände der privaten Be treiberinnen
und Betreiber können zu einzelnen Ange-
legenheiten der Arbeitsgemeinschaft hin-
zugezogen werden.

(2) Die Arbeitsgemeinschaft nach
Abs. 1 befasst sich auch mit dem Abbau
von Bürokratie im Rahmen der Dokumen-
ta tion und Prüfung. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Beteiligten
der Arbeitsgemein schaft sind berechtigt
und verpflichtet, die für ihre Zusam -
menarbeit erforderlichen Angaben ein-
schließlich der bei der Überwachung ge-
wonnenen Erkenntnisse gegenseitig zu
übermitteln. Personenbezogene Daten
sind vor der Übermitt lung zu anonymisie-
ren. Der auf der Grundlage des Elften Bu -
ches Sozialgesetzbuch erforderliche Da-
tenaustausch zwischen den in Abs. 1 
Satz 1 genannten Beteiligten der Arbeits-
ge meinschaft ist sicherzustellen.

(4) Besteht im Bereich der zuständigen
Behörde eine Arbeits gemeinschaft nach
§ 4 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozial-
ge setzbuch, so sind im Rahmen dieser 
Arbeitsgemeinschaft auch Fragen der be-
darfsgerechten Planung zur Erhaltung
und Schaffung der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
2 genannten Einrichtungen in partner -
schaftlicher Zusammenarbeit zu beraten. 

(5) Die oder der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft hat jährlich dem
Hessischen Landtag über deren Tätigkeit
nach Abs. 1 bis 4 (schriftlich) zu berich-
ten.

§ 25

Zuständige Behörden

(1) Zuständige Behörde nach diesem
Gesetz ist das örtliche Amt für Versor-
gung und Soziales. Abweichend hiervon
ist in den Fällen des § 7 Abs. 4 und des
§ 24 Abs. 1 Satz 5 die obere Aufsichtsbe-
hörde zuständige Behörde. Durch Rechts-
verordnung kann eine von Satz 1 und 2
abweichende Zuständigkeit bestimmt
werden. 

(2) Obere Aufsichtsbehörde ist das Re-
gierungspräsidium Gie ßen. Oberste Auf-
sichtsbehörde ist das Hessische Sozialmi -
nisterium. Dieses hat die Fach- und
Rechtsaufsicht. 

SIEBTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 26

Überleitungs- und
Übergangsvorschriften

(1) Als Landesrecht gelten die 

1. Heimmindestbauverordnung in der
Fassung vom 3. Mai 1983 (BGBl. I
S. 550), geändert durch Verordnung
vom 25. November 2003 (BGBl. I
S. 2346),
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2. Heimpersonalverordnung vom 19. Juli
1983 (BGBl. I S.1205), geändert durch
Verordnung vom 22. Juni 1998 (BGBl. I
S. 1506),

3. Heimmitwirkungsverordnung in der
Fassung vom 25. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2896),

4. Heimsicherungsverordnung vom 24. Ap-
ril 1978 (BGBl. I S. 553), geändert
durch Gesetz vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3022), 

fort.

(2) Ambulante Betreuungs- und Pfle-
geeinrichtungen, die be reits vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes ihren Betrieb auf-
genommen haben, müssen dies bei der
zuständigen Behörde innerhalb eines hal-
ben Jahres nach Inkrafttreten des Geset-
zes nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 Satz 2
anzeigen. 

(3) Bestand bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes bereits ein Ver trag zwischen ei-
ner oder einem Betreuungs- und
Pflegebe dürftigen und einer Betreiberin
oder einem Betreiber, ist der Hinweis
nach § 3 Abs. 2 innerhalb eines halben
Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes
vorzunehmen.

§ 27

Erlass von Rechtsverordnungen

Die für das Personal für Altenpflege,
ambulante Dienste, Heimaufsicht über
Altenpflegeheime, Altenwohnheime und
Pflegeheime für Volljährige und das
Recht der behinderten Menschen zustän-
dige Ministerin oder der hierfür zuständi-
ge Minister erlässt die zur Ausführung
dieses Gesetzes erforder lichen Rechtsver-
ordnungen, in den Fällen 

1. des § 7 Abs. 5 im Einvernehmen mit
der für An gelegenheiten von Dienst-
leistungsbetrieben zuständi gen Minis-
terin oder dem hierfür zuständigen Mi-
nister, 

2. des § 9 Abs. 4 im Einvernehmen mit
der für allgemei nes Bauwesen zustän-
digen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister.

§ 28

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über Zuständigkeiten
nach dem Heimgesetz vom 29. August
1997 (GVBl. I S. 291)2), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 27. November
2007 (GVBl. I S. 821), wird aufgehoben.

§ 29

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

Artikel 23)

Änderung des Hessischen
Besoldungsgesetzes

In § 8a Satz 2 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes in der Fassung vom 
25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember
2011 (GVBl. I S. 778), werden die Wörter
„Zentrale Besoldungsstelle Hessen“
durch „Hessische Bezügestelle“ und
„dem Minister der Finanzen“ durch „der
für das Recht des öffentlichen Dienstes
zuständigen Ministerin oder dem hierfür
zuständigen Minister“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 7. März 2012

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r  

B o u f f i e r G r ü t t n e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

R h e i n

2) Hebt auf FFN 34-41
3) Ändert FFN 323-59
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Aufgrund des § 20 Abs. 1 Satz 1 des Ortsgerichtsgesetzes in der Fassung vom 2. April 1980
(GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114), verordnet
der Minister der Justiz, für Integration und Europa im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen:

Artikel 1

Die Gebührenordnung für die Ortsgerichte im Lande Hessen vom 17. Oktober 1980 (GVBl. I
S. 406), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Oktober 2007 (GVBl. I S. 708), wird wie
folgt geändert:

1. § 5 Satz 2 wird aufgehoben.

2. Die Anlage wird wie folgt gefasst:

*) Ändert FFN 28-4

Sechste Verordnung 
zur Änderung der Gebührenordnung für die Ortsgerichte im Lande Hessen*)

Vom 3. März 2012

„Anlage

Gebührenverzeichnis

Nr. Gegenstand Gebühr
Euro

1 Beglaubigung einer Unterschrift nach § 13 Abs. 1 des 6,00
Ortsgerichtsgesetzes

Wird das Dienstgeschäft auf Verlangen außerhalb der 4,00
Geschäftsräume des Ortsgerichts vorgenommen, erhöht 
sich die Gebühr um

2 Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde nach 
§ 13 Abs. 2 des Ortsgerichtsgesetzes 

bis zu 3 Seiten 3,00

jede weitere angefangene Seite 0,50

Stellt das Ortsgericht die Abschriften her, sind ferner 
Schreibgebühren nach Nr. 3 zu erheben.

3 Schreibgebühren für Ausfertigungen und Abschriften, 1,00
die auf Antrag erteilt oder ausgefertigt werden – unabhängig 
von der Art der Herstellung –, je Seite

4 Erteilung der Sterbefallanzeige nach § 14 des 6,00
Ortsgerichtsgesetzes

5 Vorlegung von Urkunden, öffentlichen Büchern oder 1,50
Registern zur Einsicht

6 Erteilung einer Auskunft über die Besitzverhältnisse oder 3,00
die persönlichen Verhältnisse oder gutachtliche Stellungnahme 
nach § 15 Nr. 1 oder 2 des Ortsgerichtsgesetzes

Bei besonderer Schwierigkeit oder besonderem Zeitaufwand 15,00
kann die Gebühr erhöht werden bis auf

7 Aufstellung eines Vermögensverzeichnisses oder eines 50 % der Gebühr
Nachlassinventars nach § 15 Nr. 3 des Ortsgerichtsgesetzes nach Nr. 9
nach dem zusammengerechneten Wert der verzeichneten 
Gegenstände 

8 Ersuchen nach § 15 des Ortsgerichtsgesetzes, für die in 50 % der Gebühr
Nr. 6 und 7 keine Gebühr festgesetzt ist nach Nr. 11

9 Sicherung des Nachlasses durch Siegelung, Verwahrung oder 
auf andere Weise nach § 16 des Ortsgerichtsgesetzes bei einem 
Wert 

9.1 bis zu 25 000 Euro 36,00

9.2 bis zu 50 000 Euro 48,00
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9.3 über 50 000 Euro erhöht sich die Gebühr je angefangene 5,00
10 000 Euro um

Der Wert bestimmt sich nach der Summe der Werte der 
versiegelten, verwahrten oder in anderer Weise gesicherten 
Gegenstände.

10 Abnahme der Siegel nach § 16 Abs. 4 Satz 2 des 50 % der Gebühr
Ortsgerichtsgesetzes nach Nr. 9

11 Mitwirkung bei der Festsetzung und Erhaltung von 
Grundstücksgrenzen nach § 17 des Ortsgerichtsgesetzes; 
bei einer Tätigkeit

11.1 bis zu einer Stunde (einschließlich Hin- und Rückweg) 9,50

11.2 jede weitere angefangene Stunde 7,00

11.3 an einem Tag zusammen höchstens 43,00

Sind verschiedene Geschäfte an einem Tag verrichtet worden, 
so wird der Zeitaufwand zusammengerechnet und die Gebühr 
bei verschiedenen Schuldnern auf diese nach dem Verhältnis 
der auf die einzelnen Geschäfte verwandten Zeit verteilt.

12 Schätzungen nach § 18 des Ortsgerichtsgesetzes bei einem Wert

12.1 bis zu 10 000 Euro 36,00

12.2 bis zu 25 000 Euro 48,00

12.3 bis zu 50 000 Euro 72,00

12.4 über 50 000 Euro erhöht sich die Gebühr je angefangene 6,00
10 000 Euro um

Bezieht sich die Schätzung auf mehrere Sachen, Rechte oder 
Schäden, so ist die Gebühr nach der Summe der einzelnen 
Schätzungswerte zu berechnen.

Für Schätzungen (Gutachten), die zu Beweiszwecken für 
Gerichte im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, ein-
schließlich der Wertermittlung nach § 19 der Kostenordnung 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
361-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1338), oder für 
Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit einem Ermittlungs-
verfahren erstattet werden, gelten die Vorschriften des Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 
(BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449).

“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2012 in Kraft.

Wiesbaden, den 3. März 2012

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z ,  
f ü r  I n t e g r a t i o n  u n d  E u r o p a

H a h n
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